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- Anstalt des öffentl. Rechts -

Zeppelinstraße 67 
97074 Würzburg 

www.kommunalunternehmen.de

Am Güßgraben 9 
97209 Veitshöchheim 
Telefon: 01 80-345 1000 (* 9 ct/min aus dem dt. 
Festnetz, abweichende Preise aus dem Mobilfunk)
Telefax: 01 80-345 1010 (9 ct/min)

www.team-orange.info 

Vorstand:
Dr. Alexander Schraml 

Vorsitzender des
Verwaltungsrates: 
Landrat Waldemar Zorn 

Amtsgericht Würzburg  
HR A 5190 

Ust-Nr.: 257/114/40081

Bankverbindung: 
Sparkasse Mainfranken 
BLZ: 790 500 00
Kto.-Nr.: 438 664 58 

5. Begründung und Erläuterungen 
Die Abfallgebühr wird entsprechend der Abfallwirtschaftsgebührensatzung des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg (KU) 
festgesetzt. Sie bestimmt sich bei anschlusspflichtigen Grundstücken nach Anzahl und Größe der für das Objekt benutzten 
Restmüllbehältnisse sowie dem jeweiligen Abfuhrrhythmus. Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück ist satzungsgemäß das 
personen- und gewerbebezogene Mindestvolumen zu beachten. Die Abfallgebühr schließt eine Vielzahl weiterer Entsorgungsleistungen
mit ein (Nutzung der Wertstoffhöfe, der Problemmüllsammlung und Grüngutentsorgung etc.). Sie beinhaltet – in Abhängigkeit des 
Restmüllvolumens – die Nutzung einer Biotonne bis zu einer bestimmten Größe. Für darüber hinaus gehendes Bioabfallvolumen fällt
eine gesonderte Abfallgebühr an.
 RMT   = Restmülltonne, alle Größenangaben in Liter (60, 80/90, 120, 240) 
 RMG  = Restmüllgroßbehälter, alle Größenangaben in Liter (1.100, 4.500) 
 BZ = Zusatzgebühr für weiteres Biovolumen (nur bei Überschreitung des maximal zulässigen Bioabfallvolumens) 

6. Geltungsdauer des Abfallgebührenbescheides  
Dieser Bescheid gilt unbefristet solange, bis er durch einen neuen Bescheid ersetzt wird. Sie sind für das aktuelle Jahr sowie für die 
Folgejahre zur fristgerechten Zahlung der Abfallgebühren in der mit diesem Bescheid festgesetzten Höhe verpflichtet. Ändern sich die 
Berechnungsgrundlagen oder beantragen Sie eine rechtlich zulässige Änderung, so erhalten Sie für die Zukunft einen aktualisierten
Abfallgebührenbescheid.

7. Zahlungshinweis (Einzugsermächtigung und Überweisung) 
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung wird die Abfallgebühr am Fälligkeitstag von der mitgeteilten Bankverbindung eingezogen. Bitte 
prüfen Sie diese und teilen Sie uns ggf. erfolgte Änderungen bzw. notwendige Korrekturen rechtzeitig mit. Soweit eine Einzugsermächti-
gung bisher nicht erteilt wurde, überweisen Sie die Abfallgebühr bitte fristgerecht zum Fälligkeitstag auf unser Konto bei der Sparkasse 
Mainfranken (Konto-Nr. 438 664 58, BLZ 790 500 00). Bitte geben Sie auf der Überweisung unbedingt die Gebührenbescheidnummer 
Ihres zu letzt erhaltenen Dauergebührenbescheides an. Wir empfehlen zur Vereinfachung die Erteilung einer Einzugsermächtigung. 

8. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann jeder Adressat innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch einlegen     
(siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten dieses Bescheides zustimmen, unmittelbar Klage erheben (siehe 2.). 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim team orange – Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg, Am 
Güßgraben 9, 97209 Veitshöchheim einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor 
Ablauf von drei Monaten seit Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Die o. g. Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in 
elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht Würzburg, Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Das 
Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt
werden. Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig.

9. Kosten des Widerspruchsverfahrens 
Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine Kosten. Ist der Widerspruch erfolglos oder wird er 
zurückgenommen, so hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen. 

10. Hinweis zur Zahlungspflicht (vorläufige Vollziehung des Gebührenbescheides)  
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere auch nicht die Einziehung
der angeforderten Gebühren. Es besteht nach Art. 80 Abs.1 Nr.1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Pflicht zur fristgerechten
Abgabenzahlung. Werden die festgesetzten Beträge nicht bis zum Ablauf des jeweiligen Fälligkeitstages entrichtet, so fallen 
Säumniszuschläge in Höhe von 1 v. H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis an. Außerdem fallen Mahngebühren nach der 
Kostensatzung des KU an. Die Abfallgebühr ist eine öffentliche Abgabe und als solche nicht umsatzsteuerbar. Ein MwSt.-Ausweis ist
deshalb nicht möglich. 

11. Mitwirkungs- und Informationspflichten 
Bitte beachten Sie, dass Sie satzungsmäßig zur Mitteilung aller gebührenrelevanten Änderungen (Angaben zu Grundstück, Eigentümer,
Personenzahl, Abfallbehälter) verpflichtet sind.  Bei verspätet gemeldeten Änderungen ist eine rückwirkende Gebührenanpassung zu
Ihren Gunsten nicht möglich. Diese erfolgt entsprechend unserer Gebührensatzung stets für die Zukunft („zum 1. des Folgemonats!“).
Bereits bestandskräftige Gebührenbescheide werden von uns ebenfalls nicht mehr korrigiert – prüfen Sie deshalb schnellstmöglich nach 
Erhalt die Richtigkeit Ihrer Gebührenfestsetzung. Wir weisen darauf hin, dass ein Verstoß gegen diese Pflichten gemäß der 
Abfallwirtschaftssatzung die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zur Folge haben kann. 

12. Allgemeine Informationen 
Interessante und aktuelle Informationen rund um die Abfallwirtschaft, sämtliche Rechtsgrundlagen, alle Formulare sowie eine Gebühren-
übersicht finden Sie auf unserer Internetseite unter www.team-orange.info.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Blaue Papiertonne und der „Gelbe Sack“ (Duales System) eigenständige Entsorgungssysteme sind
und sich nicht über die Abfallgebühren finanzieren. 

(Stand: Februar 2008)   


